
 ANLAGE  

Gemeinde Eitorf 
DER BÜRGERMEISTER zu TO.-Pkt.  

  

Eitorf, den 04.02.2021 
interne Nummer XV/0105/V 

 
  
Amt 10 - Haupt- und Personalamt 

Sachbearbeiter/-in: Klaus Wahl  

 
 
 
 
  i.V. 

Bürgermeister  Erster Beigeordneter 
 

VORLAGE 
- öffentlich - 

 

Beratungsfolge 

 
Ausschuss für Kultur, Sport- und 
Vereinsleben, Veranstaltungen und Ehrenamt 

24.02.2021 

Hauptausschuss 19.04.2021 
Rat der Gemeinde Eitorf 03.05.2021 

 
 

Tagesordnungspunkt: 

 
1. Änderung der Ehrensatzung der Gemeinde Eitorf vom 12.07.2010 
 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Ausschuss für Kultur, Sport, Vereinsleben, Veranstaltungen und Ehrenamt/der Hauptausschuss 
empfehlen dem Rat, die 1. Änderung der Ehrensatzung der Gemeinde Eitorf vom 12.07.2010 zu 
beschließen. 
 
 

Begründung: 

 
Die Ehrensatzung der Gemeinde Eitorf datiert vom 12.07.2010. Verschiedene Formen von Ehrungen 
sowie das Verfahren sind darin geregelt. Durch Änderung der Zuständigkeitsordnung des Rates 
wurde dem KSVE Beratungskompetenz in Angelegenheiten des Ehrenamtes wie auch in 
Angelegenheiten nach der Ehrensatzung zugeordnet. 
 
Das „Vorverfahren“ bei besonderen Formen von Ehrungen oblag bisher dem Ältestenrat. Mit 
Änderung der Zuständigkeitsordnung macht es Sinn, dies zu ändern und die Zuständigkeit in den 
KSVE zu verlagern. 
 
Daher sollten diese Passagen in der Satzung angepasst werden. Der Satzungstext mit den markierten 
Änderungen des § 5 Abs. 2 ist als Anlage beigefügt. 
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